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m;Iit dem am 22. Oktober Unter
zeichneten Vertrag über die Bil

dung eines Europäischen W irt
schaftsraumes (EWR) sind Öster
reich und Schweden der im Juli 1989 
(Österreich) und im vergangenen 
Sommer (Schweden) beantragten 
Mitgliedschaft in der Europäischen 
Gemeinschaft ein gutes Stück näher
gerückt. Denn ein Großteil der in Bei
trittsverhandlungen üblicherweise zu 
erledigenden Materie ist nunmehr 
bereits abgehakt. Wenn im kommen
den Jahr alle Ratifizierungshürden 
genommen werden, könnte der EWR 
term ingerecht zum 1. Januar 1993 
zusammen mit dem EG-Binnenmarkt 
W irklichkeit werden. Er würde sich 
vom Nordkap bis nach Sizilien er
strecken, 19 Länder umfassen und 
ca, 380 Mill. Bewohner haben, die ge
genwärtig fast die Hälfte des W elt
handels bestreiten und ein knappes 
Drittel des Bruttosozialproduktes der 
Erde erwirtschaften.

Nach den Zöllen und mengenmä
ßigen Einfuhrbeschränkungen sollen 
auch die technischen Handelshinder
nisse in W esteuropa weitgehend be
seitigt werden. Der „neue Ansatz", 
den die EG-Kommission hierzu ent
wickelt hat, wird von den EFTA-Län- 
dern im wesentlichen übernommen. 
Demzufolge verpflichten sich die 
Handelspartner, unterschiedliche, 
den Handel behindernde Produktvor
schriften -  und die mit ihnen verbun
denen Prüf- und Zertifizierungsver
fahren -  wechselseitig anzuerken
nen, sofern sie bestimmten Mindest
anforderungen genügen. Die detail
lierte Ausarbeitung einheitlicher 
Standards -  auf der Basis der Min
destanforderungen -  bleibt den euro
päischen Normungsorganisationen 
überlassen, an denen die EFTA- 
Staaten beteiligt sind. Angesichts 
des hohen Niveaus ihrer Umwelt-, Si- 
cherheits- und Arbeitsschutzbestim
mungen könnten einige EFTA-Mit- 
glieder allerdings relativ häufig von 
der in dem neuen Ansatz ebenfalls 
vorgesehenen Schutzklausel Ge
brauch machen.

Geplant ist auch eine gegensei- 
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tige Öffnung des staatlichen Auf
tragswesens. So sollen in den vier 
„kritischen“ Sektoren (Telekommuni
kation und Transport, Energie- und 
Wasserversorgung), die den „Löwen
anteil“ der öffentlichen Aufträge auf 
sich vereinigen, vom GATT nicht er
faßt werden und auch innerhalb der 
EG noch eine Domäne nationaler 
„Hoflieferanten“ sind, künftig alle An
gebote gleichberechtigt zum Zuge 
kommen, bei denen der westeuropä
ische W ertschöpfungsanteil m inde
stens 50% beträgt; Unternehmen wie 
Asea Brown Boveri (ABB) und Erics
son aus Schweden und der Schweiz 
könnten hiervon erheblich profitie
ren. Gleichzeitig unterwerfen sich die 
EFTA-Länder einer verschärften 
Subventionsdisziplin. Eine Beihilfe 
etwa, wie sie Chrysler unlängst in 
Österreich für den Bau eines Moto
renwerkes erhalten hat, wäre im 
EWR nur schwer durchzusetzen -  
vielleicht aber auch insoweit über
flüssig, als der EWR die Standortbe
dingungen für Direktinvestitionen in 
der EFTA verbessert. Ähnliches 
könnte für manche Kartellabsprache 
und manches Fusionsvorhaben gel
ten, wenn in Zukunft die einschlägi
gen EG-Wettbewerbsbestimmungen 
auch in den Nachbarländern ver
stärkt angewendet werden.

Der größte Liberalisierungseffekt 
ist in Dienstleistungsbranchen wie 
dem Banken- und Versicherungssek

tor zu erwarten, wo die internationale 
Arbeitsteilung noch unterentwickelt 
ist und zu ihrer vollen Entfaltung des 
freien Kapital-und Personenverkehrs 
bedarf. Auf beiden Gebieten forciert 
der EWR-Vertrag den Liberalisie
rungsprozeß, wenn auch verschie
dene Ausnahme- und Übergangsre
gelungen getroffen wurden, die den 
Eigentumserwerb, die Niederlas
sungsfreiheit und Freizügigkeit für 
EG-Bürger Inder EFTA weiterhin ein
schränken.

Ausgeklammert aus dem Ver
tragswerk bleibt vor allem die Agrar
politik, wo keine der beiden Seiten et
was Nachahmenswertes anzubieten 
hat und die Hoffnungen sich verstärkt 
auf die Uruguay-Runde konzentrie
ren. In der besonders strittigen Frage 
der EFTA-Mitwirkung an EG-Ent- 
scheidungen schließlich ist die Ge
meinschaft hart geblieben: wer m it
entscheiden will, muß beitreten. Aus 
diesem Grunde hat die Schweiz be
reits angekündigt, sie werde die volle 
Mitgliedschaft in der EG beantragen; 
Finnland und Norwegen werden vor
aussichtlich folgen. Zugleich dringen 
die osteuropäischen Länder CSFR, 
Polen und Ungarn auf eine Erweite
rung der Gemeinschaft nach Osten.

Ob Jacques Delors, der Kommis
sionspräsident, diese Dynamik ge
ahnt hat, als er im Januar 1989 vor 
dem Europäischen Parlament sein 
EWR-Konzept entwickelte? Damals 
erfreute sich das Bild eines Europa 
der konzentrischen Kreise aus EG, 
EFTA und Osteuropa großer Beliebt
heit; so sollte der Zwölfergemein
schaft die ungestörte Fortentwick
lung zur W irtschafts-, W ährungs- und 
Politischen Union ermöglicht werden. 
Inzwischen erscheint die Vision einer 
EG mit verdoppelter M itgliedschaft 
realistischer, und man muß sich 
schon heute mit der Frage auseinan
dersetzen, ob und wie ein solches 
Konglomerat regiert werden kann. 
Dieses Problem ist langfristig nicht 
minder brisant als die Schaffung ei
ner einheitlichen europäischen W äh
rung, die momentan die Schlagzeilen 
beherrscht.
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